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A. Einführung

1. Über diesen Bericht

Dieser Vergütungsbericht erläutert detailliert und indi-
vidualisiert die im Geschäftsjahr 2021 gewährte und 
geschuldete Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
der The Social Chain AG („TSC AG“) (siehe unter B.) so-
wie der Mitglieder des Aufsichtsrates der TSC AG (siehe 
unter C.). Der Vergütungsbericht entspricht den Anfor-
derungen des § 162 AktG in der Fassung des Gesetzes 
zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II). 

Die TSC AG unterliegt erst seit ihrem Börsengang am 
12. November 2021 (Uplisting im regulierten Markt 
der Frankfurter Wertpapierbörse) den Vorschriften über 
börsennotierte Gesellschaften im Sinne des AktG. Seit 
dem Börsengang der TSC AG hat keine ordentliche 
Hauptversammlung der TSC AG stattgefunden. Für das 
Berichtsjahr 2021 bestand daher kein Vergütungs-
system für die Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrates im Sinne des § 87a AktG bzw. der §§ 113 
Abs. 3, 87a AktG, über das die Hauptversammlung der 
TSC AG gemäß § 120a Abs. 1 AktG bzw. § 113 Abs. 3 
AktG hätte Beschluss fassen müssen.

In diesem Vergütungsbericht wird jeweils über die 
gewährte und geschuldete Vergütung in den jeweils 
ausgewiesenen Zeiträumen berichtet. Hierbei wird 
einheitlich davon ausgegangen, dass eine Vergütung 
nach dem Zuflussprinzip erst in dem Geschäftsjahr ge-
währt wird, in dem die Vergütung dem betreffenden 

Organmitglied auch tatsächlich zufließt. Eine Vergü-
tung ist weiter geschuldet, wenn die Gesellschaft eine 
rechtlich bestehende Verpflichtung gegenüber dem 
Organmitglied hat, die fällig, aber noch nicht erfüllt 
ist. Daraus ergibt sich, dass Vergütungen, die zwar zu-
gesagt, aber noch nicht fällig sind, erst in dem Vergü-
tungsbericht für dasjenige Geschäftsjahr anzugeben 
sind, in dem die entsprechende Verpflichtung fällig ist. 

Der vorliegende Vergütungsbericht wurde gemeinsam 
vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der TSC AG erstellt 
und er wird der ordentlichen Hauptversammlung der 
TSC AG am 8. Juni 2022 zur Billigung vorgelegt.

2. Ertragsentwicklung im Konzern

Der Social Chain-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 
2021 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 312.672 gegen-
über TEUR 130.094 im Vorjahr. Das Konzern-EBITDA 
(IFRS) lag zum 31. Dezember 2021 bei TEUR -22.978 
gegenüber TEUR -7.389 im Vorjahr. 

Hinsichtlich der sonstigen Ertrags-, Finanz- und Vermö-
genslage des Social Chain-Konzerns und der Ertrags-, 
Finanz- und Vermögenslage der TSC AG sowie hinsicht-
lich der Risiken und Chancen der künftigen Geschäfts-
entwicklung wird auf die im Geschäftsbericht 2021 ge-
machten Angaben verwiesen.
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B. Vorstandsvergütung

1.   Grundsätze für die Vorstandsvergütung gemäß dem 
Vergütungssystem der The Social Chain AG (Anwen-
dung auf Neuverträge des Vorstands ab dem 1. Mai 
2022)

Für das Berichtsjahr 2021 bestand noch kein Vergü-
tungssystem für die Mitglieder des Vorstands. Der Auf-
sichtsrat der TSC AG beschloss erstmals im April 2022 
ein den Vorgaben des § 87a AktG und den Empfeh-
lungen des DCGK entsprechendes Vergütungssystem 
für die Mitglieder des Vorstands und wird dieses der 
Hauptversammlung der TSC AG am 8. Juni 2022 zur Bil-
ligung vorlegen. Das Vergütungssystem der TSC AG ist 
unter Ziffer IV. der Hauptversammlungseinladung zur 
Hauptversammlung am 8. Juni 2022 wiedergegeben.

Das Vergütungssystem findet Anwendung auf alle ab 
dem 1. Mai 2022 neu abzuschließenden und zu verlän-
gernden Vorstandsanstellungsverträge. 

2. Zusammensetzung des Vorstands

Im Geschäftsjahr 2021 setzte sich der Vorstand aus 
den drei folgenden Mitgliedern zusammen: 

•  Wanja Sören Oberhof (Vorstandsvorsitzender), 
Mitglied des Vorstands seit 18. Juni 2018

•  Christian Senitz (Finanzvorstand), Mitglied des 
Vorstands seit 1. März 2021

•  Ralf Dümmel (Produktvorstand), Mitglied des Vor-
stands seit 8. Dezember 2021

3.   Vergütungsbestandteile der Mitglieder des Vor-
stands im Berichtsjahr 2021 (§ 162 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 AktG)

Die Vergütung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden 
Mitglieder des Vorstands der TSC AG bestand grund-
sätzlich aus einem Festgehalt, der Gewährung von 
Aktienoptionen nach Maßgabe eines durch die Haupt-
versammlung der TSC AG genehmigten und durch den 
Aufsichtsrat der TSC AG beschlossenen Aktienoptions-
plans („SOP“) sowie einzelner marktüblicher Neben-
leistungen. 

Der derzeit gültige Vorstandsanstellungsvertrag von 
Herrn Christian Senitz enthält darüber hinaus eine er-
eignisbezogene einmalige Vergütungskomponente im 
Zusammenhang mit dem erfolgreichen Uplisting der 
Aktien der TSC AG im regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse in Höhe von EUR 250.000,00. Dieser 
erfolgsbezogene Bonus ist zwar erst im Geschäftsjahr 
2022 zur Auszahlung gekommen, war jedoch schon im 
Berichtsjahr 2021 geschuldet und wird daher bereits 
in diesem Vergütungsbericht als Teil der geschuldeten 
Leistung aufgeführt. 

Daneben sind Herrn Christian Senitz in Erfüllung von 
vertraglichen Ansprüchen Aktienoptionen nach Maß-
gabe eines bei Ausgabe bestehenden SOP für das Ge-
schäftsjahr 2021 gewährt worden. 

Versorgungszusagen oder Pensionszusagen gibt es 
keine. Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge wur-
den im Berichtszeitraum ebenfalls keine gewährt. 

Früheren Mitgliedern des Vorstands der TSC AG wurden 
im Berichtsjahr 2021 keine Vergütungen gewährt oder 
geschuldet. 

Die nachfolgend dargestellten gewährten Vergütungen 
sind nach dem Zuflussprinzip ermittelt, d.h. sie wer-
den in dem Jahr dargestellt, in welchem sie dem be-
treffenden Mitglied des Vorstands faktisch zufließen 
und in sein Vermögen übergehen. Eine Vergütung ist 
geschuldet, wenn die Gesellschaft eine rechtlich be-
stehende Verpflichtung gegenüber dem Organmitglied 
hat, die fällig, aber noch nicht erfüllt ist. Vergütungen 
für die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstands werden 
ausschließlich durch die TSC AG geleistet. 

Da für das Berichtsjahr 2021 noch kein Vergütungssys-
tem für die Mitglieder des Vorstands bestand, entfällt 
eine Erläuterung dazu, wie die einzelnen Vergütungs-
bestandteile dem maßgeblichen Vergütungssystem 
entsprechen, wie die Vergütung die langfristige Ent-
wicklung der Gesellschaft fördert und wie die Leis-
tungskriterien angewendet wurden.
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Wanja Sören Oberhof Wanja Sören Oberhof 
(Vorstandsvorsitzender)

seit 18. Juni 2018

Christian SenitzChristian Senitz
(Finanzvorstand)

seit 1. März 2021

Ralf DümmelRalf Dümmel
(Produktvorstand)

seit 8. Dezember 2021

20202020 20212021 20202020 20212021 20202020 20212021

in Tsd. € in Tsd. € in %in % in Tsd. € in Tsd. € in %in % in Tsd. € in Tsd. € in %in % in Tsd. € in Tsd. € in %in % in Tsd. € in Tsd. € in %in % in Tsd. € in Tsd. € in %in %

Festvergütung 300 29,0% 300300 94,3% - - 208,3208,3 28,7% - - 43,843,8 95,2%
Nebenleistungen* 18 1,7% 18 5,7% - - 0 0,0% - - 2,2 4,8%
D&O-Police** 25 - 35 - - - 35 - - - 35 -
Summe 318 30,7% 318 100,0% - - 208,3 28,7% - - 46 100,0%

Jahreserfolgsvergütung 0 0,0% 00 0,0% - - 250250 34,4% - - 00 0,0%
Mehrjährige variable Vergütung 716,2 69,3% 0 0,0% - - 267,6 36,9% - - 0 0,0%
 - davon durch Zahlungen 0 0,0% 00 0,0% - - 00 0,0% - - 00 0,0%
 -  davon durch Ausgabe  

von SOP*** 716,2 69,3% 00 0,0% - - 267,6267,6 36,9% - - 00 0,0%

Sonstiges 0 0,0% 0 0,0% - - 0 0,0% - - 0 0,0%

Summe gewährte und  
geschuldete Vergütung 1034,2 100,0% 318 100,0% - - 725,9 100,0% - - 46 100,0%

Versorgungsaufwendungen 0 0,0% 0 0,0% - - 0 0,0% - - 0 0,0%
Gesamtvergütung einschließ-
lich Versorgungsaufwendungen 1034,2 100,0% 318 100,0% - - 725,9 100,0% - - 46 100,0%

 *   Kosten für einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung (sofern gestellt) und ggfls. andere Nebenleistungen
 
 **   Gesamtkosten für gruppenweite D&O Police, die neben den Mitgliedern des Vorstandes auch leitende Angestellte sowie Organmitglieder bei verbundenen Unternehmen in den Versicherungsschutz einbezieht.  

Die Beträge beziffern die Gesamtkosten des Konzerns und wurden nicht auf die einzelnen Vorstände umgelegt. Dieser Betrag wurde daher bei dem jeweiligen Vorstand nicht bei der Gesamtbetrachtung und nicht 
bei der prozentualen Betrachtung berücksichtigt. 

 ***  Berechnet nach Fair Value-Prinzipien unter IFRS2-Standard

Abbildung 1 - gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen Mitglieder des Vorstands in 2021 und 2020 jeweils unter Aufschlüsselung der relativen Anteile
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4.   Vergleichende Darstellung der Vorstandsvergütung (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
AktG)

Die nachfolgende Übersicht stellt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG die relative 
Entwicklung der im jeweiligen Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten Vergütung 
der Mitglieder des Vorstands im Vergleich zu der Ertragsentwicklung der TSC AG und 
der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis 
dar.

Der Vergütungsbericht umfasst nach der Übergangsregelung des § 26j Abs. 2 Satz 2 
EGAktG für das Geschäftsjahr 2021 abweichend von § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG 
noch keine fünf Jahre Betrachtungszeitraum. 

2020
in Tsd. €

2021
in Tsd. €

absolute  
Veränderung

relative  
Veränderung

Durchschnittliche Vergütung der 
Arbeitnehmer 80,57 60,42 20,15 25,01%

Vergütung aktiver Vorstände (ge-
währt und geschuldet, inkl. SOP)

Wanja S. Oberhof 318 1034,2 -716,2 -225,22%
Christian Senitz 725,9 0 725,9 100,00%
Ralf Dümmel 46 0 46 100,00%

Jahresergebnis der Gesellschaft 
(HGB) -29.948 -6.684 -23.264 -348%
konsolidiertes Gruppen-EBITDA 
(IFRS) -22.978 -7.389 -15.589 -211%

als auch anhand des konsolidierten Konzern-EBITDA (IFRS) dargestellt. Das konsolidierte 
Konzern-EBITDA (IFRS) wird insbesondere unter dem neuen Vergütungssystem für den 
Vorstand eine wesentliche Bezugsgröße für die variable Vergütung der Vorstandsmit-
glieder darstellen. So kann für die Berichterstattung in den Folgejahren eine Vergleichs-
grundlage zur konsequenten Darstellung des Vergütungsberichts geschaffen werden. 

5.  Anzahl der gewährten oder zugesagten Aktien und Aktienoptionen und die wichtigs-
ten Bedingungen für die Ausübung der Rechte, einschließlich Ausübungspreis, Aus-
übungsdatum und etwaiger Änderungen dieser Bedingungen (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
3 AktG)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die an Mitglieder des Vorstands im Berichtsjahr 2021 
ausgegebenen Aktienoptionen nach Maßgabe des bei der TSC AG jeweils im Ausga-
bezeitpunkt bestehenden SOP. 

Aus Transparenzgründen werden zudem auch die vor dem Berichtsjahr 2021 unter 
bestehenden SOPs bei der TSC AG ausgegebenen Aktienoptionen an gegenwärtige 
Mitglieder des Vorstands aufgeführt, um für künftige Vergütungsberichte eine ein-
heitliche Darstellung der Entwicklung der gewährten oder zusagten Aktienoptionen 
einschließlich einer Darstellung der Aktienoptionen anhand eines Entwicklungsspie-
gels zu gewährleisten. 

Zudem enthält die nachstehende Auflistung auch solche Aktienoptionen, die zwar 
weder gewährt noch mangels Fälligkeit schon geschuldet sind, die aber dem betref-
fenden Vorstandsmitglied bereits „zugesagt“ im Sinne von § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
AktG sind. Daher können diesbezüglich auch nur die konkrete Anzahl der „zugesag-
ten“ Aktienoptionen abgebildet werden, da weitere Details wie Ausübungspreis und 
frühester Ausübungszeitraum erst im Zeitpunkt der konkreten Gewährung vorliegen. 

Die im Geschäftsjahr 2021 ausgegebenen Aktienoptionen sind nach Maßgabe des 
Beschlusses der Hauptversammlung der TSC AG vom 30. Juli 2021 und auf Grundlage 
des vom Aufsichtsrat am 27. September 2021 beschlossenen „Social Chain Aktien-
optionsplanes 2021 für Vorstandsmitglieder“ („SOP 2021“) durch den Aufsichtsrat 
ausgegeben worden.

Die wichtigsten, der Ausgabe der Aktienoptionen zugrundeliegenden Regelungen 
des SOP 2021 für Vorstandsmitglieder, können wie folgt zusammengefasst werden:  

Die Durchschnittsvergütung der in vorstehender Tabelle aufgenommenen Arbeitnehmer 
wurde jeweils auf Basis von äquivalenten, in Vollzeit beschäftigten sämtlichen Arbeit-
nehmern der TSC AG ermittelt, um die Vergleichbarkeit mit den in Vollzeit tätigen Vor-
standsmitgliedern herzustellen. Einbezogen wurden hiernach sämtliche im jeweiligen 
Berichtsjahr bei der TSC AG angestellten Arbeitnehmer. Die Ertragsentwicklung wird so-
wohl anhand der Entwicklung des Jahresergebnisses gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 17 HGB 

Abbildung 2 - Durchschnittsvergütung Arbeitnehmer TSC AG 2020 und 2021 und Vergleich mit Entwick-
lung Vorstandsvergütung und Ertragsentwicklung



6VERGÜTUNGSBERICHT 2021 

Vorstands mitglied Wesentliche Bedingungen der SOPs Informationen betreffend des jeweiligen Ausgabe-Geschäftsjahres

Jahres beginn Unterjährig Jahresende

SOP
Perfor-
mance-

zeitraum

Ausgabe-
datum

Vesting - 
datum

Frühester 
Ausübungs-

zeitpunkt

Letzter Aus-
übungszeit-

punkt

Ausübungs-
preis und 

Datum

Gehaltene 
Optionen zu 
Jahresbeginn

Ausge-
gebene 

Optionen

Unterjährig 
gevestete 
Aktienop-

tionen

Aktienop-
tionen unter 

leistungs-
orientierten 

Bedingungen

Ausgege-
bene und 

ungevestete 
Aktienop-

tionen

Aktienop-
tionen unter 

einer Aus-
übungsfrist

Wanja Oberhof

Lumaland  
Aktien op tions-

plan 2017
n/a 18.07.19 mit Ausgabe 18.07.23 17.07.29 8,13 - 60.000 60.000

190.000

-

190.000
Social Chain 

Aktienoptions-
plan 2019

n/a 16.10.19 mit Ausgabe 16.10.23 15.10.29 15,7 - 130.000 130.000 -

Social Chain 
Aktienoptions-

plan 2020
n/a 23.12.20 mit Ausgabe 21.12.24 22.12.30 25,77 190.000 70.000 70.000 260.000 - 260.000

Social Chain 
Aktienoptions-

plan 2021
- - - - - - - - - - - -

Christian Senitz
Social Chain 

Aktienoptions-
plan 2021

n/a 27.09.21

sukzessives 
Vesting über 
18 Monate 

ab Ausgabe

27.09.25 26.09.31 42,11 - 50.000 8.333 50.000 41.667 50.000

Ralf Dümmel Eine Ausgabe von 50.000 Aktienoptionen zu den Bedingungen eines künftigen SOP wurde zugesagt, ist aber noch nicht erfolgt

Abbildung 3 - Ausgabe Aktienoptionen Vorstand

Nach dem Genehmigungsbeschluss der Hauptver-
sammlung der TSC AG können insgesamt bis zu 50.000 
Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands ausgege-
ben werden. 

Der bei Ausübung der jeweiligen Aktienoption zu 
entrichtende Ausübungspreis entspricht dem durch-
schnittlichen, volumengewichteten Social Chain Akti-
enkurs während der letzten 10 Börsenhandelstage vor 
dem jeweiligen Ausgabetag; die Gewichtung erfolgt 

anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen 
Börsenhandelstage am nachfolgend definierten Han-
delsplatz. Der Ausübungspreis entspricht jedoch min-
destens dem auf eine Social Chain Aktie entfallenden 
anteiligen Betrag des Grundkapitals der TSC AG (§ 9 
Abs. 1 AktG).

Als „Social Chain Aktienkurs“ im Sinne der Options-
bedingungen gilt jeweils der Schlussauktionskurs der 
Social Chain Aktie an dem Handelsplatz, an dem die 

Social Chain Aktie überwiegend gehandelt wird („Han-
delsplatz“); der Aufsichtsrat stellt diesen Handelsplatz 
durch Beschluss fest. Die Volumengewichtung erfolgt 
anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen 
Börsenhandelstage am Handelsplatz.

Die Ausübung der ausgegebenen Aktienoptionen un-
terliegen einer besonderen Ausübungsvoraussetzung 
in Form eines aktienkursorientierten Erfolgszieles. Die 
Optionsbedingungen sehen diesbezüglich vor, dass 
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die Aktienoptionen nur ausgeübt werden können, wenn 
der durchschnittliche, volumengewichtete Social Chain 
Aktienkurs während der letzten 10 Börsenhandelstage 
vor dem Beginn des jeweiligen Ausübungszeitraumes 
den im Rahmen der Optionsgewährung festgesetzten 
Ausübungspreis um mindestens 20% übersteigt.  

Die unter dem SOP 2021 ausgegebenen Aktienoptionen 
können erstmals nach Ablauf von mindestens vier Jah-
ren ab dem jeweiligen Ausgabedatum ausgeübt werden. 

Die ausgegebenen Aktienoptionen haben eine maxima-
le Laufzeit von zehn Jahren seit ihrem jeweiligen Aus-
gabetag; nicht wirksam ausgeübte Aktienoptionen ver-
fallen ohne Entschädigung nach Ablauf der jeweiligen 
Laufzeit ersatzlos.

Die Gewährungsschreiben können nach freiem Ermes-
sen des Aufsichtsrates erweiterte Regelungen zur Ver-
fallbarkeit bereits gewährter, aber noch nicht ausgeüb-
ter Aktienoptionen, enthalten.

Der SOP 2021 enthält zudem zum Schutz vor außerge-
wöhnlichen Entwicklungen eine Regelung zur Begren-
zung des maximalen, aus der Ausübung von Aktien-
optionen erzielbaren Erlöses. Beträgt die prozentuale 
Steigerung des Social Chain Aktienkurses innerhalb der 
letzten drei Monate vor dem jeweiligen Ausübungszeit-
raum mehr als 50% und beträgt die prozentuale Steige-
rung des Indexes, in dem die Social Chain Aktien ent-
halten ist (relevant ist der Index, in dem die Social Chain 
Aktien am stärksten vertreten ist, hilfsweise der TecDAX) 
im gleichen Zeitraum nicht mindestens 2/3 der Steige-
rung des Social Chain Aktienkurses, erfolgt eine Begren-
zung des Werts der neuen Social Chain Aktien, welche 
in einem Ausübungszeitraum an einen Berechtigten 
ausgegeben werden („Cap“). Der Cap entspricht dem 
doppelten Betrag der jährlichen Bruttovergütung (ein-

schließlich sämtlicher der Einkommensteuer unterlie-
gender Nebenleistungen wie bspw. Dienstwagen etc.), 
welche der Berechtigte in den vergangenen zwölf Mo-
naten vor dem Ausübungstag von der TSC AG erhalten 
hat. Im Falle einer Anwendung des Caps werden nur so 
viele neue Social Chain Aktien gewährt, deren kumulier-
ter Social Chain Aktienkurs am Ausübungstag den Cap 
nicht übersteigt („reduzierte Aktienanzahl“). Ein Aus-
gleich des Differenzbetrags zwischen dem kumulierter 
Social Chain Aktienkurs am Ausübungstag und dem Cap 
erfolgt nicht. Im Falle einer Alternativerfüllung wird ent-
sprechend die reduzierte Aktienanzahl verwendet.

6.  Angaben zur Rückforderung von variablen Vergü-
tungsbestandteilen (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG)

Die bestehenden Vorstandsanstellungsverträge der 
gegenwärtigen Mitglieder des Vorstands sehen keine 
Regelungen zur möglichen Rückforderung von variab-
len Vergütungsbestandteilen vor. Entsprechend wurden 
auch keinerlei variable Vergütungsbestandteile zurück-
gefordert. 

7.  Weitere Angaben zur Vergütung der Mitglieder des 
Vorstands (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bis 7 und § 162 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AktG)

Für das Berichtsjahr 2021 bestand noch kein Vergütungs-
system für die Mitglieder des Vorstands, über das die 
Hauptversammlung der TSC AG gemäß § 120a Abs. 1 
AktG hätte Beschluss fassen müssen, so dass Darstellun-
gen einer etwaigen Abweichung der tatsächlich erfolgten 
Vergütung von dem Vergütungssystem der TSC AG erst im 
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 erhalten 
sein werden (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 AktG).
Im Berichtsjahr 2021 wurde noch kein Vergütungsbe-

richt (für das Geschäftsjahr 2020) erstellt, über den die 
Hauptversammlung der TSC AG gemäß § 120a Abs. 4 
AktG hätte Beschluss fassen müssen. Aus diesem Grund 
erfolgt in diesem ersten Vergütungsbericht der TSC AG 
auch noch keine Erläuterung darüber, wie der Beschluss 
der Hauptversammlung nach § 120a Abs. 4 AktG oder 
die Erörterung nach § 120a Abs. 5 AktG berücksichtigt 
wurde (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 AktG). 

Für das Berichtsjahr 2021 wurde für die Mitglieder des 
Vorstands noch keine Maximalvergütung festgelegt, so-
dass eine Erläuterung, wie diese Maximalvergütung ein-
gehalten wurde, entfällt (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 AktG).

Im Berichtsjahr 2021 wurden keinem Vorstandsmitglied 
von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vor-
standsmitglied Leistungen zugesagt oder im Geschäfts-
jahr gewährt (§ 162 Abs. 2 Nr. 1 AktG).

Im Berichtsjahr 2021 wurden keinem Vorstandsmitglied 
für den Fall der vorzeitigen Beendigung seiner Tätigkeit 
Leistungen zugesagt. Ebenso wenig wurden während 
des letzten Geschäftsjahres Änderungen solcher Zusa-
gen vereinbart (§ 162 Abs. 2 Nr. 2 AktG).

Im Berichtsjahr 2021 wurden keinem Vorstandsmitglied 
für den Fall der regulären Beendigung seiner Tätigkeit 
Leistungen zugesagt. Ebenso wenig wurden während 
des letzten Geschäftsjahres Änderungen solcher Zusa-
gen vereinbart (§ 162 Abs. 2 Nr. 3 AktG).

Im Berichtsjahr 2021 wurden keinem früheren Vor-
standsmitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des letzten 
Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammen-
hang Leistungen zugesagt oder im Laufe des letzten Ge-
schäftsjahres gewährt (§ 162 Abs. 2 Nr. 4 AktG).
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C. Aufsichtsratsvergütung

1. Grundsätze zur Vergütung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Über-
wachung der Geschäftsführung des Vorstands einen 
Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur 
langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Ver-
gütung der Mitglieder des Aufsichtsrates trägt ihrer je-
weiligen Verantwortung sachgerecht Rechnung. 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird 
gemäß § 10 Abs. (1) der Satzung der TSC AG durch 
Beschluss von der Hauptversammlung festgesetzt. 
Die Hauptversammlung der TSC AG hat zuletzt mit Be-
schluss vom 19. August 2019 die Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrates festgesetzt.

2.   Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates (§ 162 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG)

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine feste 
jährliche Vergütung sowie den Ersatz ihrer Auslagen, 
einschließlich einer ihnen für die Aufsichtsratstätig-
keit zur Last fallenden Umsatzsteuer. Die Vergütung 
wird in vier gleichen Raten jeweils zum Ende eines 
jeden Kalenderquartals zur Zahlung an die Mitglieder 
des Aufsichtsrates fällig.

Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrates im Laufe eines 
Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus, erhalten sie 
die Vergütung zeitanteilig.

Weitere vergütungsbezogene Leistungen – etwa sepa-
rate Sitzungsgelder – werden nicht gewährt. 

Eine variable Vergütungskomponente ist nicht vorge-
sehen und wird nicht gewährt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr 
2021 gewährte und geschuldete Vergütung der Mit-
glieder des Aufsichtsrates.

Früheren Mitgliedern des Aufsichtsrates der TSC AG 
wurden im Berichtsjahr 2021 keine Vergütungen ge-
währt oder geschuldet.

Dr. Georg Kofler  
(Vorsitzender)

seit 28. August 2018

Henning Giesecke  
(Stellvertretender Vorsitzender)

seit 19. August 2019

Henrike Luszick

seit 11. Mai 2020

2020 2021 2020 2021 2020 2021

in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. € in % in Tsd. € in %

Festvergütung 50 100,00% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100%
Auslagen 0 0 1,4 1,2 0 0
Variable Vergütung 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0%
Gesamtvergütung 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100%

Abbildung 4 - Vergütung Aufsichtsrat in 2020 und 2021
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3.  Vergleichende Darstellung der Aufsichtsratsvergütung (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
AktG)

Die nachfolgende Übersicht stellt gemäß § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG die relative 
Entwicklung der im jeweiligen Geschäftsjahr gewährten und geschuldeten Vergütung 
der Mitglieder des Aufsichtsrates im Vergleich zu der Ertragsentwicklung der Gesell-
schaft und der durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquiva-
lenzbasis dar.

Der Vergütungsbericht umfasst nach der Übergangsregelung des § 26j Abs. 2 Satz 2 
EGAktG für das Geschäftsjahr 2021 abweichend von § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG 
noch keine fünf Jahre Betrachtungszeitraum. 

Die Vergleichswerte für die durchschnittliche Arbeitnehmervergütung wurde auf 
identische Art und Weise wie für die vergleichende Darstellung der Vorstandsvergü-
tung (siehe hierzu Abschnitt B.4. dieses Vergütungsberichts) ermittelt. 

Die Ertragsentwicklung wird sowohl anhand der Entwicklung des Jahresergebnisses 
gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 17 HGB als auch anhand des konsolidierten Konzern-EBITDA 
(IFRS) dargestellt.

4.   Weitere Angaben zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates (§ 162 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 bis 7)

Es wurde keinem Mitglied des Aufsichtsrates eine aktienbasierte oder variable Vergü-
tung gewährt oder zugesagt (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG). Dementsprechend wur-
de auch keine variable Vergütung zurückgefordert (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG). 
Es gab im Berichtszeitraum auch keine Abweichungen zu der von der Hauptversamm-
lung gemäß § 10 Abs. (1) der Satzung der TSC AG beschlossenen Vergütung des Auf-
sichtsrates (vgl. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 AktG). 

Im Berichtsjahr 2021 wurde noch kein Vergütungsbericht (für das Geschäftsjahr 
2020) erstellt, über den die Hauptversammlung der TSC AG gemäß § 120a Abs. 4 
AktG hätte Beschluss fassen müssen. Aus diesem Grund erfolgt in diesem ersten Ver-
gütungsbericht der TSC AG auch noch keine Erläuterung darüber, wie der Beschluss 
der Hauptversammlung nach § 120a Abs. 4 oder die Erörterung nach § 120a Abs. 5 
AktG berücksichtigt wurde (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 AktG). 

Für die Mitglieder des Aufsichtsrates wurde keine Maximalvergütung festgelegt, so-
dass eine Erläuterung, wie diese Maximalvergütung eingehalten wurde, entfällt (vgl. 
§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 AktG).

Berlin, 20 April 2022 

Vorstand

    
Wanja S. Oberhof  Ralf Dümmel   Christian Senitz

Aufsichtsrat

Dr. Georg Kofler (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

2020
in Tsd. €

2021
in Tsd. €

absolute  
Veränderung

relative  
Veränderung

Durchschnittliche Vergütung der 
Arbeitnehmer

80,57 60,42 20,15 25,01%

Dr. Georg Kofler 50 50 0 0,00%
Henning Giesecke 50 50 0 0,00%
Henrike Luszick 50 50 0 0,00%

Jahresergebnis der Gesellschaft -29.948 -6.684 -23.264 -348%
konsolidiertes Gruppen-EBITDA (IFRS) -22.978 -7.389 -15.589 -211%

Abbildung 5 - Durchschnittsvergütung Arbeitnehmer TSC AG 2020 und 2021 und Vergleich mit Entwick-
lung Vergütung Aufsichtsrat und Ertragsentwicklung


